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Aquakultur im Außenbereich – privilegierte 
Bauvorhaben nach BauGB

Zucht in betonierten Becken und Teilkreislaufanlage n darf nicht von 
vornherein von der Privilegierung im Außenbereich ausgeschlossen 
sein, wenn vorliegt:

� Einbindung in natürliches Gewässer / in natürlichen Wasserkreislauf 

� Angewiesen sein auf natürliches Gewässer / auf den Außenbereich 
(Qualität und Menge des Wassers)

� Für eine Teilkreislaufanlage mit den genannten Bedingungen ist ein 
positiver Vorbescheid erteilt, dagegen wird geklagt . 
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Gebühren für wasserrechtliche Bescheide 

� Deutliche Erhöhung der Gebühren im Jahr 2011

� Bescheide (Zulassung von Teichanlagen) wegen WRRL 
grundsätzlich nur noch befristet

� � „doppelte“ finanzielle Belastung bei Teichwirten 

� Fischerei und Teichwirtschaft wurde aktiv:

�Steigerung der Gebühren nicht angemessen
�Grundsätzliche Befristung sachlich nicht gerechtfertigt
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Gebühren für wasserrechtliche Bescheide

Wir haben erreicht: 
� Befristung der Bescheide erfolgt nur noch in begründeten 

Einzelfällen (UMS vom 07.08.2014)

� Gebühren werden wieder herabgesetzt , 
Forellen- und Karpfenteichwirtschaft erhalten eigene Tarifstellen, 
um diese besonderen wasserrechtlichen Benutzungen entsprechend 
ihrer Bedeutung gebührenrechtlich zu behandeln. 

� Die neue Gebührenregelung gilt im Vorgriff auf die 2015 
kommende Änderung des Kostenverzeichnisses bereits ab 1. 
Dezember 2014

� Gebühren sind wieder gesenkt
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Gebühren für wasserrechtliche Bescheide

� Genehmigung
Planfeststellung: 
bisher Teichanlage mit 5000 m³: 1275 €
neu:
Forellenteichanlagen bis 1000 m³:   80 – 200 €

1000 m³ bis 2500 m³: 210 – 330 €
2500 m³ bis 5000 m³: 340 – 550 €

Karpfenteichanlagen 40% der Gebühr bei Forellenteichanlage
2500 m³ bis 5000 m³: 136 – 220 €

Plangenehmigung: 75% der Gebühr bei Planfeststellung
bisher Teichanlage mit 5000 m³: 956 €
neu:
Forellenteichanlage     mit 5000 m³ : 330 €
Karpfenteichanlage  bis 5000 m³ : 135 €
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Gebühren für wasserrechtliche Bescheide 

� Benutzungen

Aufstauen und Absenken: 
bisher: 100 € bis 15.000 €
neu:       50 € bis  2500 €

Entnehmen/Ableiten:
bisher l/s � neu festgesetzte Jahreshöchstentnahmemenge 
(Rahmengebühr bis 10.000 m³: 60 bis 300 €)

Einleiten:
bisher l/s � jetzt bis 1000 m³/Tag: 50 € plus 20 € je angef. 50 m³

� Neue Tarife gelten ab 1. Dezember 2014



Folie 7 Januar 2015                                 Fischhaltung und Fischzucht                                     Referat Z5
Bayerisches Staatsministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV
VO (EU) 1169/2011

� Inhalt : Kennzeichnung von Lebensmitteln (Art. 9), die vorverpackt 
sind (Art. 44) 

� Neu: Allergene , Kennzeichnungspflicht auch wenn nicht 
vorverpackt oder Abgabe in der Gastronomie erfolgt

� Anh. II nennt Stoffe, die Allergien auslösen:
� Glutenhaltiges Getreide
� Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
� Eier
� Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
� Erdnüsse
� Sojabohnen
� Milch
� Schalenfrüchte
� Sellerie, Senf, Sesam ...
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Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV
VO (EU) 1169/2011

� Definition: nicht vorverpackt (Art. 44, § 2 vorlLMIE V), 
�ohne Verpackung zum  Verkauf angeboten,
�auf Wunsch des Endverbrauchers am Verkaufsort verpackt,
�unmittelbar vor dem Verkauf vorverpackt

� Bei nicht vorverpackten Lebensmittel besteht nur die Verpflichtung 
zur Allergenkennzeichnung , sonst keine Kennzeichnungspflicht 
(Art. 44 Abs. 1 LMIV)

� Keine Allergenkennzeichnung erforderlich, wenn Bezeichnung 
eindeutig , wie z. B. Forelle, Saibling, Karpfen 

� BMEL plant keine Kennzeichnungspflichten für lose Ware 
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Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV

� Kennzeichnungspflicht für vorverpackte Lebensmittel
�Bezeichnung, z. B.: Bachforelle, geräucherte Forelle 
�Allergieauslösende Zutaten lt. Anh. II (Fisch als Zutat, Senf, ...)
�MHD bzw. Verbrauchsdatum
�Anweisung zur Aufbewahrung
�Anschrift des LU
�Ursprungsland (Art. 26 Abs. 5 d, e), wenn sonst Irreführung
�Nährwertdeklaration (Art. 29)

• Ausnahme: Anh. V keine Nährwertdeklaration bei
unverarbeiteten (d. h. nicht geräucherten) Erzeugnissen aus 
nur einer Zutat oder 
Lebensmitteln im Direktverkauf in kleinen Mengen
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Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV

� Verpflichtet: Lebensmittelunternehmer unter dessen Name 
vermarktet wird auf allen Stufen der Lebensmittelkette (Art. 1, Art. 8)

� Wie und Wo: auf der Verpackung (Art. 12, Art. 8 Abs. 7, Art. 44) 
auch durch Aushang od. sonst. schriftl./mdl. Hinweis (vorlLMIEV)

� Ausnahmen: nicht vorverpackte Lebensmittel (dort nur Allergene)
sonst keine Kennzeichnung (Art. 44 Abs. 1)

� Erleichterung : keine Nährwertdeklaration für unverarbeitete (rohe, 
ausgenommene ganze und filetierte) Fische und Direktvermarktung

� Ziel : Verbraucherschutz und Schutz der Gesundheit (Art. 3)
� Inkrafttreten : LMIV vom 25.10.2011 gilt ab 13.12.2014; 

Ausnahme: Nährwertdeklaration gilt ab 13.12.2016
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Lebend, geschlachtet, ge-
räuchert, filetiert, verpackt oder 
lose (nicht verarbeitet)
� Handelsbezeichnung , 

z. B. Forelle – salmo trutta
fario

� aus Aquakultur in Bayern
(wenn dort mind. die Hälfte des 
Gewichts oder abschließende 
Aufzuchtphase von mind. 6 Mon.)

� Angabe, ob aufgetaut

Ausn.: kleine Menge als DV, 
Verkauf bis zu 50€/Tag 

� Nicht vorverpackt (d. h. 
unmittelbar vor der Abgabe 
verpackt)
� Allergenkennzeichnung
soweit nicht eindeutige 
Bezeichnung: Forelle = Fisch

� Vorverpackt
Allergenkennzeichnung s. o.
und 
Kennzeichnung nach LMIV.
Keine Nährwertkennzeichnung 
wenn � Anhang V, d. h. 
Unverarbeitete Fische und DV 
in kleinen Mengen

Kennzeichnungspflichten im Überblick
unverarbeiteter Fisch – Abgabe an Endverbraucher

GMO 1379/2013 -
FischetikettierungsVO

LMIV 1169/2011
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Kennzeichnungspflichten im Überblick

� GMO für Erzeugnisse der
Fischerei und der Aquakultur
VO (EU) 1379/2013
Kapitel IV (Art. 35 ff) 
Verbraucherinformation
„FischetikettierungsVO“
gilt ab 13.12.2014

� Bei Abgabe an Endverbraucher

� Fisch – „naturbelassen“
� lebend, frisch, gekühlt, 

gefroren
� geräuchert 
� Fischfilets
� Krebstiere, Algen

� Verordnung betreffend die 
Information der Verbraucher 
über Lebensmittel – LMIV –
VO (EU) 1169/2011

gilt ab 13.12.2014
Nährwertdeklaration: ab 13.12.2016

� Bei Abgabe an Endverbraucher

� Lebensmittel
(grds. nur vorverpackte Lebensmittel)
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Kennzeichnungspflichten im Überblick

GMO VO (EU) 1379/2013

� Vorverpackt/nicht vorverpackt
(lose Ware → Plakat, Poster)

� GMO gilt für „naturbelassenen“ 
Fisch – nicht für verarbeitete 
Erzeugnisse wie 
� panierter Fisch
� Fischsalat
� Fischzubereitung
� Fischgerichte

LMIV VO (EU) 1169/2011

� Nur vorverpackte Lebensmittel
Ausn.: Allergenkennzeichnung 
auch wenn nicht vorverpackt

� LMIV gilt für verarbeitete und 
nicht verarbeitete Lebensmittel
Ausn.: Nährwertdeklaration 
nicht erforderlich bei
� Unverarbeiteten Erzeugnissen 

aus nur einer Zutat (Fisch: 
frisch, gekühlt, filetiert – nicht 
geräuchert) und

� Lebensmitteln im 
Direktverkauf in kleinen 
Mengen 

(Anhang V)
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Kennzeichnungspflichten im Überblick

GMO VO (EU) 1379/2013

� Handelsbezeichnung und 
wissenschaftlicher Name 

Forelle, Bachforelle –
salmo trutta fario

Karpfen – Cyprinus carpio

LMIV VO (EU) 1169/2011

� Bezeichnung

Forelle, Bachforelle, 
geräucherte Forelle

� Zutatenverzeichnis
z. B.: bei Fischsalat, 
Fischzubereitungen

� Allergieauslösende Stoffe
wenn Fisch Zutat ist, 
nicht bei eindeutiger 
Bezeichnung wie  „Forelle 
Müllerin“, „Karpfen blau“
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� Produktionsmethode
„aus Binnenfischerei“, 
„aus Aquakultur“ oder „gezüchtet in“

� Fanggebiet 
bei Aquakultur: mehr als die Hälfte des 
endgültigen Gewichts oder mehr als 
die Hälfte der Aufzuchtzeit

� Fanggerätekategorie
bei Binnenfischerei: Kiemennetz

� Angabe, ob aufgetaut

� Ursprungsland, nur wenn sonst 
Irreführung

� MHD – Verbrauchsfrist
� Anweisung zur Aufbewahrung

Kennzeichnungspflichten im Überblick

GMO VO (EU) 1379/2013 LMIV 1169/2011
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� Nährwertdeklaration,
Art. 29 ff 
und Anhang V, 
d. h. 
Brennwert
Fett, Kohlehydrate, Zucker 
Eiweiß, Salz
Grundlage: Analyse des LU 
oder akzeptierte 
Durchschnittswerte –
Toleranzleitfaden der EU für 
Grenzwerte

Kennzeichnungspflichten im Überblick

GMO 1379/2013 LMIV 1169/2011
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� Plakat oder Poster 
für nicht vorverpackte Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

� Ausnahme:
für kleine Mengen im 
Direktverkauf (50 €/Tag)

� Zusätzliche freiwillige Angaben 
sind möglich
(Zeitpunkt des Fangs, 
Produktionsmethode, Nährwert)

� Kennzeichnung 
Art. 12, Art. 44 und vorlLMIEV:
auf der Verpackung oder bei 
nicht vorverpackter Ware (für 
die Allergenkennzeichnung)
schriftlich, Schild, elektronisch, 
mündlich

� Unverarbeitet oder kleine Men-
gen in Direktvermarktung, 
� keine Nährwertdeklaration

� Freiwillige Angaben möglich, 
Art. 36

Kennzeichnungspflichten im Überblick

GMO 1379/2013 LMIV VO (EU) 1169/2011
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Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!!


